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10 Jahre YouTube:  

Von dem Aufstieg einer Plattform und der Entwicklung neuer Märkte zum Kollateral-

schaden einer Google-Regulierung? 

 

von Wiebke Roß* und Jens Weghake**  

 

Zusammenfassung 

Vor ca. 10 Jahren wurde das Unternehmen YouTube gegründet, das bereits ein Jahr später in 

die Unternehmung Google integriert wurde. Die heute mehrseitige Plattform nahm seitdem 

eine bemerkenswerte Entwicklung und hat für die Unterhaltungsindustrie mittlerweile einen 

nicht zu verachtenden Stellenwert. Der folgende Beitrag soll zeigen, dass in YouTubes Dunst-

kreis vollständig neue Märkte geschaffen wurden, die aufgrund der engen Verflechtung mit 

Google durch eine denkbare, und von vielen Seiten auch geforderte, Regulierung des Suchma-

schinenanbieters gefährdet sind.    
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1. Einleitung1 

Die bahnbrechenden Arbeiten von Armstrong (2006), Caillaud und Jullien (2001, 2003) sowie 

Rochet und Tirole (2003, 2004) zur Theorie zweiseitiger Märkte lieferten erstmalig das analy-

tische Rüstzeug, um Märkte systematisch zu analysieren, auf denen zwei Kundengruppen über 

eine Plattform oder einen Intermediär miteinander agieren. Das Hauptcharakteristikum solcher 

Plattformen ist, dass die beiden Kundengruppen über indirekte Netzwerkeffekte miteinander 

verbunden sind, sodass die Nachfrage bzw. Nutzung der Plattform nicht nur vom Gesamtpreis 

(Preislevel) für beide Kundengruppen abhängt, sondern auch von der Aufteilung des Gesamt-

preises auf die Gruppen (Preisstruktur) (Rochet und Tirole 2004).2 Für Plattformbetreiber be-

deutet dies, dass sie mit dem Preis für Seite A die Nachfrage auf Seite B beeinflussen können. 

Wird bspw. der Preis für die Kunden auf Seite A gesenkt, führt dies zunächst einmal zu einer 

höheren Nachfrage auf dieser Seite. Liegt ein positiver indirekter Netzwerkeffekt vor, so wird 

die Plattform in Folge der höheren Nachfrage auf Seite A für Seite B attraktiver. Die Nachfrage 

der Kunden auf Seite B steigt dadurch ebenfalls. Ist die Verbindung zwischen B und A ebenfalls 

durch einen positiven indirekten Netzwerkeffekt geprägt, gibt es wiederrum eine Rückwirkung 

auf A (usw.). Auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt wurde dieses Phänomen als „Anzei-

gen-Auflagen-Spirale“ bezeichnet (Gustafsson 1978).3  

Diese „neue“ Erkenntnis4, dass indirekte Netzwerkeffekte eine wichtige Rolle für Plattform-

märkte spielen, weckte ein reges (Forschungs-)Interesse an Plattformen, sodass in den folgen-

den Jahren bis heute zahlreiche Arbeiten rund um diesen Themenkomplex entstanden sind. Im 

 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit ist es uns in diesem Beitrag nicht jederzeit möglich eine geschlechtsneutrale Be-
zeichnung zu verwenden. Trotzdem schließt jede Aussage explizit alle existierenden sozialen Geschlechter ein. 
2 Eine weitere Bedingung für einen zweiseitigen Markt ist, dass die Plattform/ der Intermediär die indirekten 
Netzwerkeffekte zumindest teilweise internalisiert, da die Kundengruppen ansonsten ebenso gut direkt mitei-
nander agieren können (Evans 2002).  
3 Dewenter (2006) erläutert das Phänomen mit direkten Bezug auf die Theorie zweiseitiger Märkte. 
4 Blair und Romano haben bereits 1993 diesen Zusammenhang in einer Arbeit aufgezeigt (Blair und Romano 
1993). Die zahlreichen Analysen zweiseitiger Märkte begannen zeitlich jedoch erst nach den Veröffentlichungen 
der zuvor genannten Arbeiten.  
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gleichen Zeitraum sind, bedingt durch das Internet und die fortschreitende Digitalisierung, zu-

dem zahlreiche Plattformen entstanden, die die Kriterien eines zweiseitigen Markts erfüllen. 

Während die enormen Forschungsanstrengungen dazu führten, dass ein grundsätzlich besseres 

Verständnis rund um Plattformmärkte vorhanden ist, blieben – nach Meinung der Verfassenden 

– insbesondere eine Entwicklung rund um diese Plattformen annährend unbeachtet: Im Schat-

ten vieler Plattformen sind völlig neue Strukturen und Märkte gewachsen, die nur existieren, 

weil die Plattform existiert. 

In dieser Arbeit soll daher ein erster Versuch unternommen werden, diese Entwicklung für eine 

konkrete Plattform zu erfassen.  Aus diesem Grunde wird in diesem Beitrag YouTube analy-

siert, da auf dieser Plattform eben solche Entwicklungen identifizierbar sind und die im Zu-

sammenhang mit YouTube entstandenen Märkte eine nicht unbedeutende wirtschaftliche Re-

levanz besitzen.5 

Der weitere Aufbau ist wie folgt: Zunächst wird die Plattform YouTube vorgestellt und vor dem 

Hintergrund der Theorie zweiseitigen Märkte eingeordnet. In diesem Zuge wird auch die Ent-

wicklung rund um die Plattform aufgezeigt. In Kapitel 3 wird YouTubes wirtschaftliche Rele-

vanz präsentiert. Die Darstellung beschränkt sich weitestgehend auf die monetären Größen, die 

sich aus YouTubes Werbeeinnahmen ergeben. In Kapitel 4 wird die Kontroverse um eine mög-

liche Google-Regulierung aufgegriffen und ein neues Argument in die aktuelle Diskussion ein-

geführt, das auf der interdependenten Verbundenheit von YouTube und Google basiert. 

 

 

 

 
5 Die folgenden Ausführungen beruhen auf die Entwicklungen im deutschsprachigen Raum. 
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2. YouTube – Videokünstler, Publikum, Werbende, YouTube-Stars und 

Multi-channel Networks  

Für unsere Darstellung kann YouTubes Historie in drei Phasen unterteilt werden.6  

Phase 1 – Die Anfänge von YouTube 

Die erste Phase beginnt mit YouTubes Gründung im Februar 2005. Zu diesem Zeitpunkt war 

YouTube ein „klassischer“ zweiseitiger Markt: Im Zentrum stand YouTube; und die „Vide-

okünstler“7 und das Publikum8 bildeten die beiden Marktseiten, die über die Plattform YouTube 

miteinander verbunden wurden. Bemerkenswert ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Nutzung von 

YouTube sowohl für die Videokünstler als auch für das Publikum kostenlos war. Zwar ist es im 

Rahmen der Theorie zweiseitiger Märkte problemlos möglich, dass eine Marktseite einen Preis 

von Null (oder gar kleiner als Null) bezahlt; allerdings müsste die Gegenseite einen entspre-

chend höheren Preis bezahlen.9  

Für diesen Umstand gibt es drei Erklärungsansätze. (1) Eine Subventionierung einer Seite – im 

Sinne einer Preisstruktur, die klar zum Vorteil einer Seite ist – richtet sich nach den relativen 

Stärken der indirekten Netzwerkeffekte: Die Seite, die relativ größeren Nutzen für die Gegen-

seite stiftet, wird subventioniert. Die Gegenseite, die stark von der Gegenseite profitiert, aber 

weniger Nutzen stiftet, bezahlt die Subvention. In YouTubes Anfangsphase war wahrscheinlich 

a priori nicht eindeutig, wie die Struktur der indirekten Netzwerkeffekte war. Ob nun die Vide-

okünstler einen größeren Nutzen daraus erfuhren, dass sich das Publikum ihre hochgeladenen 

 
6 Zusätzlich zu den weiteren angegebenen Quellen liefern Dewenter und Rösch 2014 einen guten Überblick über 
die hier herangezogenen theoretischen Konzepte. 
7 Videokünstler ist die gängige Bezeichnung, die YouTube für sämtliche Personen/Gruppen verwendet, die Videos 
hochladen – unabhängig vom sozialen Geschlecht. 
8 Die Bezeichnung Publikum ist ebenfalls von YouTube übernommen. 
9 Dieser Zusammenhang wird als „Divide-and-Conquer“-Strategie bezeichnet. Die Seite, von der der relativ stärke 
indirekte Netzwerkeffekt auf die Gegenseite ausgeht, bezahlt einen Preis, der unterhalb des Preises ohne jegliche 
Netzwerkeffekte liegt. Die andere Seite muss entsprechend einen höheren Preis zahlen als in der Situation ohne 
Netzwerkeffekte. Diese veränderte Preisstruktur auf einer Plattform spiegelt die Internalisierung der indirekten 
Netzwerkeffekte wider (Caillaud und Jullien 2003). 
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Videos (die anfangs eher Privatvideocharakter hatten10) anschauten, oder ob das Publikum re-

lativ stärker davon profitierten, dass solche Videos überhaupt hochgeladen wurden, ist für uns 

aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen. Zumal es zu der Zeit sicherlich eine große Schnittmenge 

aus Videokünstlern und Publikum gab. (2) Neue Plattformen müssen das sogenannte „Chicken-

and-Egg“-Problem lösen. Dies beschreibt, dass eine Plattform für eine Gruppe wertlos11 ist, 

solange die Gruppe der jeweils anderen Seite fehlt (Armstrong 2006; Caillaud und Jullien 

2003). Die YouTube-Verantwortlichen mussten also eine Strategie entwickeln, wie sie beide 

Seiten „an Bord“ bekommen oder zunächst eine, damit in Folge die zweite Seite auf die Platt-

form kommt. Ein kostenloser Plattformzugang für beide Seiten könnte also diesem Umstand 

geschuldet sein. (3) Möglicherweise bestand bereits zu diesem Zeitpunkt der Plan, dass das 

Geschäftsmodell auf Werbeeinnahmen aufbaut (eine dritte Marktseite, die innerhalb der zwei-

ten Phase dargestellt wird). Wäre dies der Fall, so läge wiederum ein „Chicken-and-Egg“-Prob-

lem als Erklärung vor. In dieser Konstellation hätten die YouTube-Verantwortlichen also ver-

sucht zunächst Videokünstler und Publikum auf ihre Plattform zu locken, um attraktiv für Wer-

bende zu werden. 

Welcher Erklärungsansatz der maßgebliche ist, lässt sich schwerlich sagen. Vermutlich ist eine 

Kombination aus allen drei wahrscheinlich. Dass der dritte Ansatz eine gewisse Bedeutung 

haben dürfte, impliziert YouTubes weitere Entwicklung in Phase zwei.  

Phase 2 – Vom zweiseitigen zum dreiseitigen Markt 

Im August 2006 startete YouTube, Werbende auf ihrer Internetseite zu integrieren (Google 

o.V.b; imnewswatch.com 2006). Aber erst im Zeitraum zwischen Mitte 2007 bis Ende 2008 

vollzog sich YouTubes Wandel vom zweiseitigen Markt (Videokünstler und Publikum) zum 

dreiseitigen Markt (Videokünstler, Publikum und Werbende). In diesem Zeitraum wurde es 

 
10 Das erste jemals auf YouTube veröffentlichte Video heißt „Me at the zoo“ und zeigt einen der YouTube-Gründer 
18 Sekunden eben dort. 
11 Für die Videokünstler gibt es ggf. immerhin einen gewissen inhärenten Plattformnutzen, weil sie auf YouTube 
ihre Videos online speichern können. 
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möglich, Werbung auf verschiedene Arten mit den Videos zu verknüpfen.12 YouTube platziert 

Werbung allerdings nicht einfach auf ihrer Internetseite und den Videos der Videokünstler, son-

dern jeder Videokünstler muss selbst explizit entscheiden, dass in Verbindung mit seinem Vi-

deo bzw. seinen Videos Werbung geschaltet wird. YouTube bezeichnet dies als „Inhalte mone-

tarisieren“. Grundvoraussetzung, damit ein Videokünstler diese Option nutzen kann, ist, dass 

er am Partnerprogramm teilnimmt (Google o.V.d), das im Dezember 2007 gestartet wurde 

(Google o.V.b). Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Kriterien, die ein Videokünstler 

und die einzelnen Videos erfüllen müssen, damit ein Videokünstler tatsächlich die Monetari-

sierung in Anspruch nehmen kann. An dieser Stelle sollen insbesondere die Forderung nach 

„werbefreundlichen Inhalten“ (Google o.V.a) (hierbei geht es auch um qualitativ höherwertige 

Inhalte) und Originalität (insb. Beachtung des Urheberrechts) hervorgehoben werden (Google 

o.V.e). Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und entscheidet sich ein Videokünstler explizit 

für die Monetarisierung, dann platziert YouTube inhaltlich passende (Themengebiet und Ziel-

gruppe) Werbung seiner Werbekunden.  

Zusammengefasst ist der Ablauf für Werbende also wie folgt: Der Werbende entscheidet sich, 

YouTube als Werbekanal zu nutzen, weil er möglichst viele als Zielgruppe relevante Personen 

erreichen möchte und kommt somit als Teilnehmer der dritten Marktseite auf die Plattform. 

Entschließt sich ein Videokünstler seine Inhalte zu monetarisieren und passen diese Inhalte 

zum Werbenden, so kann YouTube die Werbeinhalte in dessen Inhalte einbinden. Die Werbung 

erreicht dann das Publikum des jeweiligen Videokünstlers. Die Werbenden bezahlen YouTube 

für diese Leistung – abhängig davon, wie viele Personen erreicht („Views“) und wie viele 

„Klicks“ generiert wurden. Einen Teil dieses Betrags erhalten die Videokünstler. 

 
12 Für eine Übersicht der möglichen Werbevarianten vgl. Google o.V.f. Einige der dargestellten Formate entwi-
ckelten sich erst nach 2008 (Google o.V.b). Der Grundstein für diese Entwicklung wurde aber im oben genannten 
Zeitraum gelegt. 
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Vor dem Hintergrund der Theorie zweiseitiger Märkte ist festzuhalten, dass YouTube den Vi-

deokünstlern monetäre Anreize13 bietet, bestimmte, „hochwertigere“ Inhalte auf die Plattform 

hochzuladen. Eine Teilgruppe der Videokünstler hat somit nicht nur eine kostenlose Plattform-

nutzung, sondern erhält sogar Geld für die Nutzung. Aus diesem Zusammenhang lässt sich 

schließen, dass von diesen Videokünstlern ein stärkerer positiver indirekter Netzwerkeffekt auf 

die Werbenden ausgeht als umgekehrt. Die Gründe hierfür dürften sein, dass diese Videokünst-

ler zum einen das Publikum überhaupt „auf die Plattform holen“ und zum anderen zwingend 

notwendig sind, um Werbung platzieren zu können. 

Warum diese Subventionierung der Videokünstler funktioniert, wird klar, wenn man sich vor 

Augen führt, dass unter den Videokünstlern einige YouTube-Stars sind, deren YouTube-Kanäle 

mehrere Millionen Personen als Abonnierende haben und darüber hinaus noch das Vielfache 

an Views aufweisen (Statista 2014; Socialblade.com o.V.b). So haben beispielsweise die zehn 

YouTube-Kanäle mit den meisten Abonnenten in Deutschland insgesamt mehr als 25 Millionen 

Abonnenten (Socialblade.com o.V.b).  Unter den Kanälen finden sich sowohl berühmte Perso-

nen und Organisationen – insbesondere aus der Musikbranche – aber auch zahlreiche Personen, 

die außerhalb der YouTube-Szene unbekannt sind. 

Videokünstler haben also grundsätzlich die Chance, mit den von ihnen produzierten Inhalten 

hohe Einnahmen zu generieren (der finanzielle Aspekt wird im nächsten Kapitel thematisiert). 

Aufgrund der komplexen rechtlichen Situation und den zahlreichen Vorgaben, die YouTube 

macht, ist es für einen Videokünstler allerdings nicht trivial, für seine Videos alle Vorausset-

zungen zu erfüllen, um diese Gewinnpotenziale zu nutzen. Dies hat weitere Marktakteure aufs 

Feld gerufen, deren Auftauchen die dritte Phase einleitete. 

 

 
13 Die finanziellen Aspekte werden im folgenden Kapitel dargestellt. Neben Werbung, die durch YouTube imple-
mentiert wird, gibt es weitere Möglichkeiten, wie Videokünstler mit ihren Inhalten Geld verdienen können. Dazu 
zählen Produktplatzierungen, bezahlte Inhalte und Finanzierung durch Fans (Google o.V.c). 
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Phase 3 – Multi-channel Networks als neuer Wirtschaftszweig 

Multi-channel networks (MCN) sind Unternehmen, die Videokünstlern Unterstützung in den 

Bereichen „Produktentwicklung, Zusammenstellung des Programms, Finanzierung, Cross-

Promotion, Partner-Management, Verwaltung digitaler Rechte, Monetarisierung, Vertrieb 

und/oder Aufbau eines Publikums“ bieten (YouTube o.V.b). Für diese Dienste bekommt das 

MCN einen Anteil der Werbeeinahmen (Davidson 2013). Ist ein Videokünstler bei einem MCN 

unter Vertrag, dann ist nicht mehr der Videokünstler selbst der YouTube-Partner, sondern das 

MCN. Das MCN vertritt also den Videokünstler. Das erste deutschsprachige MCN nahm 2011 

die Arbeit auf (Mediakraft o.V.). Die Tatsache, dass 77 der 100 abonnentenreichsten YouTube-

Kanäle in Deutschland in einem Vertragsverhältnis mit einem MCN stehen (Socialblade.com 

o.V.b),14 zeigt, dass viele Videokünstler tatsächlich bereit sind, einen Teil ihrer Einnahmen ab-

zutreten, um diese Unterstützung zu erhalten. Dies und das Leistungsspektrum der MCNs spre-

chen wiederum dafür, dass es Videokünstler gibt, die ansonsten nicht in der Lage wären, für 

ihre Inhalte die Monetarisierungs-Voraussetzung zu gewährleisten oder sich ausschließlich auf 

die Produktion ihrer Videos konzentrieren möchten. Wie auch immer, die Videokünstler dürften 

sich nur auf einen Vertrag mit einem MCN einlassen, wenn sie sich davon einen (finanziellen) 

Vorteil versprechen. Aufgrund der prozentualen Beteiligung der MCNs haben diese tatsächlich 

einen Anreiz, die unter Vertrag stehenden Videokünstler so zu unterstützen, dass diese im bes-

ten Fall zu einem YouTube-Star werden bzw. diesen Status behalten. Es kann also davon aus-

gegangen werden, dass MCNs i.d.R. eine Win-Win-Situation anstreben.15  

Die MCNs – in Deutschland sind das bspw. Studio71 GmbH16, Tube One Networks GmbH und 

 
14 Stand 27.05.2015. Einen Monat später waren unter den Top 100 Kanälen nur noch 17 ohne Netzwerk. 
15 Es gibt zwar Medienberichte über Videokünstler, die sich lautstark von ihrem MCN getrennt haben, weil diese 
– nach Aussage der Videokünstler – ihre Aufgaben und Versprechen nicht nachkamen (bspw. Ludwig 2014 und 
spiegel.de 2014). Welche Probleme tatsächlich ausschlaggebend für diese Entwicklungen waren, lässt sich aus 
den Medienberichten heraus jedoch schwer beurteilen. In einer sehr jungen Branche überraschen anfängliche 
Friktionen allerdings nicht sonderlich. 
16 Die Studio71 GmbH gehört zur ProSiebenSat.1 Media AG (Studio71 o.V.)  
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das von Videokünstlern öffentlich kritisierte Unternehmen Mediakraft Networks GmbH – er-

füllen für die dreiseitige Plattform YouTube eine wachstums-beschleunigende Funktion: Da sie 

Videokünstler dabei unterstützen, alle Voraussetzungen für die Monetarisierung zu erfüllen 

(und dazu zählt auch das Erstellen „werbefreundlicher Inhalte“), kann YouTube den einzelnen 

Werbenden eine größere Auswahl an Kanälen bieten und insgesamt mehr Werbung platzieren. 

Die professionelleren Videos steigern zudem YouTubes Attraktivität für das Publikum, 

wodurch die Größe des Publikums insgesamt steigt (Statista 2014). Als Konsequenz des grö-

ßeren Publikums steigt das Interesse der Werbenden an YouTube, weil ein größeres Werbepub-

likum vergleichsweise zielgerichtet erreicht werden kann. YouTube kann somit höhere Werbe-

einnahmen erzielen – die teilweise an die Videokünstler und indirekt an die MCNs weiterge-

geben werden.   

Eine weitere Folge dieser Entwicklung, die auch der unterstützenden Tätigkeit der MCNs ge-

schuldet ist, ist, dass es mittlerweile zahlreiche Personen gibt (insbesondere Kinder und Ju-

gendliche) die eine YouTube-Karriere anstreben (Laubmeier 2015). Für Nachschub an Vide-

okünstlern ist also gesorgt, sodass die Werbebranche YouTube vermutlich weiterhin als Wer-

bekanal nutzen kann. 

Kurzübersicht über die dargestellte Entwicklung 

YouTube ist seit seiner Gründung vor zehn Jahren von einem zweiseitigen zu einem dreiseiti-

gen Markt mit einer weiteren eng verbundenen Branche gewachsen. Abbildung 1 zeigt den 

aktuellen Zustand.  
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Abbildung 1: YouTube - dreiseitiger Markt mit angeschlossenen MCNs (eigene Darstellung) 

Mit Hilfe der Theorie zweiseitiger Märkte ist man zwar in der Lage, viele der beobachteten 

Zusammenhänge einzuordnen und teilweise zu erklären. Die bisher fehlende wissenschaftliche 

Betrachtung der präsentierten Strukturen spricht aber dafür, dass rund um die Plattform etwas 

gewachsen ist, was anscheinend nicht antizipiert wurde und bis dato wenig Aufmerksam erre-

gen konnte. Ebenso ist fraglich, ob die YouTube-Gründer und jetzigen Verantwortlichen diese 

Entwicklung 2005 vorhergesehen haben. Vielmehr kann angenommen werden, dass hier im 

Sinne von Vernon Smith‘ ökologischer Rationalität die Marktakteure und die gegebenen Rah-

menbedingungen zu der beschriebenen Struktur führten (Smith 2002, 2009).17 YouTube als 

Plattform wurde zwar von den Gründern konstruktivistisch erdacht; das letztendliche Ergebnis 

basiert jedoch auf vielen komplexen, einzelnen Prozessen und den betroffenen Individuen und 

konnte deshalb nicht vorhergesehen werden (Smith 2002, 2009). 

 
17 Eine Analogie zu Smith‘ „hub-and-spoke“-Beispiel ist offenkundig gegeben. 
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3. Wirtschaftliche Relevanz 

Nachdem bis hierhin die relevanten Akteure und ihre Verbindungen untereinander präsentiert 

wurden, soll im Folgenden die Frage nach der wirtschaftlichen Relevanz von YouTube und den 

weiteren Beteiligten beleuchtet werden.  

Vorweg sei betont, dass sämtliche aufgeführte Zahlen aus unterschiedlichen Gründen mit ge-

wissen Unsicherheiten behaftet sind. An der jeweiligen Stelle wird auf diese Unsicherheiten 

eingegangen und die Aussagekraft kritisch reflektiert. Bei allen Ungenauigkeiten sollte der – 

unser Meinung nach – wesentliche Aspekt dennoch erreicht werden: Ein Gefühl für die wirt-

schaftliche Größenordnung zu bekommen. 

YouTube selbst ist der zentrale Akteur, ohne den die gesamte vorgestellte Struktur nicht exis-

tieren würde. Seit 2006 ist die „YouTube LLC“ im Besitz der „Google Inc“. Das Problem, das 

für uns daraus resultiert, ist, dass Google die Umsätze, die durch YouTube generiert werden, in 

den Jahresberichten weder für einzelne Länder noch insgesamt explizit ausweist. Daher können 

lediglich geschätzte Zahlen aus Branchenberichten angegeben werden. Nach diesen belaufen 

sich YouTubes Umsätze in Deutschland für das Jahr 2013 auf 147 Mio. Euro (Statista 2013).18 

Dies dürften fast ausschließlich Werbeeinnahmen sein, da YouTube ansonsten keine relevanten 

Einnahmequellen hat. An Gewinn bleibt laut Medienberichten nichts übrig, insbesondere weil 

YouTube hohe Kosten durch die Förderung und technische Ausstattung mit Entwicklertools 

der Videokünstler hat (faz.net 2015b). Zahlen für 2014 sind noch nicht zugänglich. Der Auf-

wärtstrend im Konsum von Videoinhalten im Internet (TNS Infratest 2014) spricht aber dafür, 

dass der Umsatz für 2014 über dem Wert von 2013 liegt. 

 
18 Für 2014 wird weltweit von einem Umsatz von 4 Mrd. USD ausgegangen (Winkler 2015). 
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Laut YouTubes „Monetarisierungsvereinbarung“ erhalten die Partner 55 % der Nettowerbeein-

nahmen (YouTube o.V.a).19 Passt die Schätzung von 147 Mio. für Deutschland, dann dürften 

die Videokünstler in 2013 also ca. 81 Mio. Euro durch das Hochladen ihrer Videos verdient 

haben.   

Informationen für die einzelnen Videokünstler bietet die Seite socialblade.com. Dort werden 

für sämtliche registrierte YouTube-Kanäle die Abonnentenzahl, die Anzahl der hochgeladenen 

Videos und die gesamten Video-Views dokumentiert. Auf Basis der Views pro Tag werden die 

monatlichen und jährlichen Einnahmen der einzelnen Kanalbetreiber geschätzt. Dafür wird 

eine niedrige (0,25 USD) und eine hohe (4,00 USD) Auszahlung pro tausend Views unterstellt 

und diese mit den zusätzlichen Views in den letzten 30 Tagen multipliziert (Socialblade.com 

o.V.a).20 Die Spannweite dieser beiden Werte ist folglich sehr groß. Darüber hinaus gibt es zwei 

weitere Gründe, weshalb die Werte mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Erstens wird unter-

stellt, dass die Videokünstler jedes hochgeladene Video monetarisieren und zudem jeder Vide-

oaufruf auch tatsächlich monetarisiert werden kann. Beides ist üblicherweise nicht der Fall.21 

Zweitens kann bei socialblade die View-Zahl sinken, wenn ein Videokünstler ein bereits hoch-

geladenes Video löscht. Sämtliche Views, die dieses Video hatte, werden gelöscht, was sich bei 

der Berechnung der Einnahmen negativ auswirkt.22 Dies ist nicht plausibel, da die Monetari-

sierung zu diesem Zeitpunkt bereits stattfand. Da socialblade Branchenkenntnis attestiert wird 

 
19 Die Angabe findet sich unter „Konto aktivieren“. 
20 Stand 27.05.2015. Die Werte basieren laut socialblade auf Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben. Die 
jährlichen Einnahmen werden projiziert. Dafür wird ein linearer Zusammenhang unterstellt. Es kann nicht ohne 
weiteres davon ausgegangen werden, dass der betrachtete Zeitraum repräsentativ sein muss. Wir haben einen 
Vergleich mit dem Folgemonat durchgeführt. Die grundsätzliche Struktur hat sich nicht wesentlich verändert. 
Lediglich ein leichter Aufwärtstrend bei Abonnentenzahlen und Einnahmen ist festzustellen. Aufgrund der ohne-
hin bestehenden Unsicherheit und unserer Intention, lediglich ein Gefühl für den Markt zu vermitteln, wird auf 
eine detaillierte Darstellung der Zahlen verzichtet. 
21 Nicht alle Videos genügen den Voraussetzungen zum Monetarisieren und ggf. möchte ein Videokünstler auch 
nicht jedes Video mit Werbung versehen, um sein Publikum nicht zu verärgern. Zusätzlich kann die Monetarisie-
rung durch die Verwendung von Werbeblockern auch durch einzelne Konsumierende ausgehebelt werden. 
22 Dies ist der Grund, weshalb wir aus Abbildung 2 und 3 einen Beobachtungspunkt herausgenommen haben. 
Durch dieses Vorgehen hat der Videokünstler trotz sehr vieler Views (insgesamt) für die vergangenen 30 Tage zu 
viele „View-Verluste“, sodass an dieser Stelle keine Einnahmen ausgewiesen werden. 
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(monetizepros.com 2014) und weitere Schätzungen in der Regel ebenfalls in diesem Größen-

bereich liegen (monetizepros.com 2014), wird im Folgenden trotz dieser Unschärfe auf die auf 

socialblade.com veröffentlichten Angaben zurückgegriffen.23   

Es bleibt der Hinweis, dass die Aussagekraft der Werte nicht überschätzt werden darf. Ein Ge-

fühl für die Einnahmepotenziale der Videokünstler sollte nichtsdestotrotz erreicht werden. 

Betrachtet werden ausschließlich die hundert abonnentenreichsten YouTube-Kanäle. Einer da-

von wurde für die Auswertung der monatlichen Einnahmen ausgeschlossen (vgl. Fußnote 21 

und 22). Zusätzlichen zur Schätzung mit 0,25 USD und 4,00 USD je tausend Views haben wir 

noch den mittleren Wert mit in die folgende Darstellung aufgenommen. Im Mittel verdienen 

die Videokünstler monatlich24 1.955 € / 16.586 € / 31.218 € bei niedriger (n) / mittlerer (m) / 

hoher Schätzung (h). Die niedrigsten Einnahmen liegen bei 119 € (n) / 1.010 € (m) / 1.900 € 

(h) und die höchsten bei 12.300 € (n) / 104.900 € (m) / 197.500 € (h). Unabhängig davon, 

welche Schätzung die Wirklichkeit am besten widerspiegelt, zeigt die rechtsschiefe Verteilung 

 
23 Alle Zahlen basieren auf dem Stand vom 27.05.2015. 
24 Die Berechnung erfolgt mit den angegebenen Werten in USD. Ausgewiesen werden jedoch Beträge in Euro. 
Eine Information zur Umrechnung wird nicht gegeben. 
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(vgl. Abbildung 2), dass es vergleichsweise wenige Videokünstler gibt, die deutlich mehr ver-

dienen als die große Mehrheit, die in den ersten vier Einnahmeklassen liegt.  

 

Abbildung 2: Monatliche Einnahmen der 100 abonnentenreichsten deutschen YouTube-Kanäle bei unterschiedlichen Schät-

zungen 

Werden diese monatlichen Einnahmen auf ein Jahr hochgerechnet, verdienen die betrachteten 

99 Videokünstler zusammen ca. 2,3 Mio. € (n) / 19,7 Mio. € (m) / 37,1 Mio. € (h). Beachtet 

werden muss, dass in diesen Zahlen lediglich die direkten Werbeeinnahmen enthalten sind. 

Vergleicht man diese Werte mit den 81 Mio. Euro, die Youtube in 2013 an die deutschen Vide-

okünstler ausgezahlt haben könnte, erscheint die optimistische Schätzung mit 4 USD pro tau-

send Views nicht vollkommen abwegig. Weitere Einnahmen z.B. aus Produktplatzierungen 

fehlen zudem in diesen Zahlen. 
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Bei einem Vergleich der Einnahmen in Abhängigkeit der MCN-Zugehörigkeit zeigt sich die 

Struktur, die in Abbildung 3 dargestellt ist.  

 

Abbildung 3: Einnahmen der YouTube-Kanäle in den einzelnen MCNs  

Zunächst ist zu erkennen, dass es unter den 100 abonnentenreichsten Kanälen insgesamt 19 

MCNs gibt, die Videokünstler vertreten. Elf25 dieser MCNs haben jeweils nur einen Vide-

okünstler in der betrachteten Gruppe. Von den restlichen neun MCNs ist TubeOne mit 27 ver-

tretenen Videokünstlern das mit Abstand größte MCN. Gefolgt wird TubeOne von Mediakraft 

mit 8 Videokünstlern, Divimove und Studio 71 mit jeweils 7 vertretenen Videokünstlern, 

PushStart mit 5 Videokünstlern, TIN (gehört rechtlich zu Mediakraft) mit 4 Videokünstlern, 

EndemolDE und IDG Germany mit jeweils 3 Videokünstlern sowie Fullscreen mit 2 Vide-

okünstlern. 23 Videokünstler in der betrachteten Gruppe arbeiten ohne Unterstützung durch ein 

MCN. 

 
25 Der aus der Betrachtung ausgeschlossene Videokünstler wird ebenfalls von einem MCN vertreten, das ansons-
ten keine Videokünstler in dieser Gruppe hat. 
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Die MCNs als YouTubes Partner erhalten von YouTube die 55 % der Werbeeinnahmen ihrer 

vertraglich zugehörigen Videokünstler. Üblicherweise behalten die MCNs 30 % (Gugel 2014)26 

dieser Beträge und leiten den Rest an die Videokünstler weiter. Von den geschätzten 81 Mio. € 

gehen bei diesem Wert somit ca. 24 Mio. € an die MCNs. Tatsächliche Umsätze werden von 

den MCNs nicht veröffentlicht. Wie auch immer, für 2013 belaufen sich die Schätzungen für 

Tube One Networks GmbH auf 1,4 Mio. € (Bürgel Wirtschaftsinformationen 2015b), für Me-

diakraft Networks GmbH auf 2,55 Mio. € (Bürgel Wirtschaftsinformationen 2015a). Divimove 

gehört zur RTL Group und weist für 2014 einen europaweiten Umsatz in Höhe von 295 Mio. 

€ aus (Paperlein 2015). Studio71 ist ein Teil der ProSiebenSat.1 Media AG, gibt allerdings 

keine Umsätze an. Ohne diese Informationen überbewerten zu wollen, zeigen sie trotzdem, 

dass die Vermarktung und Unterstützung der Videokünstler ein lohnendes Geschäftsmodell 

sein kann und dass etablierte Marktakteure aus den „klassischen“ Bereichen dies ebenfalls er-

kannt haben und für sich nutzen.  

Bisher wurde ausschließlich auf die rein monetären Größen geschaut. Darüber hinaus sollte 

aber im Zusammenhang mit YouTube nicht vernachlässigt werden, dass Inhalte geschaffen 

werden, die beim Publikum Nutzen stiften, für den sie keine direkte finanzielle Gegenleistung 

zu entrichten haben. Es ist ähnlich wie beim Fernsehprogramm: Würden nur die Werbeeinnah-

men der Sender betrachtet werden und nicht der Nutzen der TV-Konsumierenden, würde der 

tatsächliche Wert der Fernsehbranche falsch geschätzt werden. Eine Schätzung des Nutzens, 

den das Publikum aus YouTube-Inhalten hat, kann im Rahmen dieses Beitrags nicht geleistet 

werden. Die Nutzung von YouTube und allgemein Videoportalen im Internet steigt aber konti-

nuierlich (YouTube o.V.c; ARD & ZDF 2014), sodass dieser Aspekt nicht außer Acht gelassen 

werden sollte. 

 
26 Die 30 % sind die „marktüblichen“ Anteile. Bei jedem Videokünstler wird der Vertrag unabhängig ausgehan-
delt, sodass es regelmäßig Abweichungen von diesem Wert geben kann. 
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Natürlich hängen die monetären Einnahmepotenziale der Videokünstler und MCNs maßgeb-

lich von YouTubes Attraktivität für die Werbebranche ab, weil dies bis dato die einzige Quelle 

für Umsätze ist. Wie im zweiten Kapitel gezeigt, hängt dies wiederum entscheidend davon ab, 

ob Google es schafft Videokünstler und Publikum auf der Plattform zusammen zu bringen. Im 

Status quo gelingt YouTube diese Aufgabe (Tendenz steigend), sodass diese Strukturen wach-

sen konnten. Aber gerade weil es diese Zusammenhänge gibt (zusammen mit der Tatsache, 

dass YouTube ein Tochterunternehmen von Google ist) stellt sich die Frage, welche Konse-

quenzen die (oft geforderte) Regulierung von Google für YouTube, die Videokünstler und die 

MCNs haben kann. Diese Frage wird im nächsten Kapitel diskutiert. 

 

4. Konsequenzen einer Regulierung Googles für Youtube 

Wie die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel verdeutlicht haben sollten, wurde durch 

Google, und damit auch YouTube als integrierte Unternehmung, vollständig neue Märkte ge-

schaffen, die aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt zunächst einmal positiv zu be-

werten sind. Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Papieren, die sich mit der Notwendigkeit 

einer Regulierung Googles befassen. Zentraler Drehpunkt der gesamten Debatte besteht in der 

Fragestellung, ob Google seine Marktmacht ausnutzt, um Konkurrenten am Wettbewerb zu 

hindern (Haucap und Kehder 2013). Die Diskussion zwischen Regulierungsbefürwortern und 

–gegnern wird teilweise emotional geführt und vermischt häufig wettbewerbsrechtliche As-

pekte und Fragestellungen des Datenschutzes (Danckert und Mayer 2010; Gabriel 2014). Die-

ses Papier konzentriert sich im Folgenden auf die Wettbewerbsperspektive.27 Die vorgenom-

mene Argumentation in diesem Kapitel dient der Darstellung denkbarer Konsequenzen durch 

Regulierungsmaßnahmen aufgrund der Wechselwirkung von Märkten, speziell hier die Folgen 

 
27 Eine Analyse denkbarer datenschutzrechtlicher Problemstellungen ist aus Sicht der Autoren ausdrücklich sinn-
voll, muss jedoch von der wettbewerbsökonomischen Sicht getrennt behandelt werden. Somit wird an dieser 
Stelle auf die Diskussion der Experten der entsprechenden Fachrichtung verwiesen. 
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einer Regulierung Googles auf deren Einzelprodukt YouTube. Zu diesem Zweck soll im Fol-

genden zuerst das Problem der Marktabgrenzung dargelegt werden. Daran anknüpfend sollen 

die zentralen Aspekte der Regulierungsbefürworter aufgegriffen und konkrete Regulierungs-

vorschläge kurz besprochen werden, bei denen von einem direkten Einfluss auf das Einzelpro-

dukt YouTube auszugehen ist, um abschließend die Diskussion um einen neuen Aspekt zu er-

weitern. 

a) Das Problem der Marktabgrenzung 

Letztlich stellt sich für die Autoren die Frage, woraus sich ein Regulierungsbedarf ergibt, so-

lange nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass Google überhaupt Marktmacht besitzt, 

die sie ausnutzen kann, um andere Wettbewerber an der Marktpartizipation zu hindern. Der 

folgende Absatz soll zeigen, dass eine Beantwortung dieser Frage über den Versuch der Markt-

abgrenzung nicht möglich ist, womit Regulierungsmaßnahmen auf Grundlage des §19 GWB 

somit letztlich keinen Wettbewerbsvorteil Googles beheben, sondern Google einen unverhält-

nismäßigen Wettbewerbsnachteil bescheren würden.  

Um das Vorliegen einer marktbeherrschenden Rolle überhaupt zu identifizieren, müsste man 

den betreffenden Suchmaschinenmarkt zuerst einmal eindeutig abgrenzen. Dies ist insoweit 

schwierig, da bereits bei der regionalen Abgrenzung festgestellt werden muss, dass die Struktur 

des Internets einer globalen Analyse des Suchmaschinenmarkts bedarf. Einige ausgewählte 

Beispiele über die Verbreitung von Suchmaschinen zeigt Tabelle 1. Hieraus geht hervor, dass 

die Verbreitung Googles regional unterschiedlich stark ausgeprägt ist und die herausragende 

Bedeutung der Suchmaschine mit Marktanteilen von über 90% lediglich für Westeuropa gilt.28 

Eine regional begrenzte Regulierung eines ortsungebundenen Produktes kann aber kaum als 

zielführend erachtet werden, da eine Umgehung für den Nutzer problemlos möglich wäre. Bei 

 
28 Die Kennzahlen einer Vielzahl von Ländern finden sich unter http://www.luna-park.de/blog/9907-suchmaschi-
nen-marktanteile-weltweit-2014/. Die hier verwendeten Daten entsprechenden Angaben, die über StatCounter 
erhältlich sind. 
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globaler Betrachtung muss jedoch als fraglich angesehen werden, ob Google tatsächlich die 

Marktmacht aufweist, von der Kritiker in ihren Argumentationen ausgehen oder ob hier eine 

zu starke Fokussierung auf Partialmärkte ursächlich für regulierungsbefürwortende Positionen 

ist (Maurer 2007; Machill et al. 2007; Danckert und Mayer 2010; Engelhardt et al. 2013; 

Blanckenburg 2014). Dewenter et al. 2014 argumentieren in ähnlicher Weise und verweisen 

darauf, dass die Marktabgrenzung nicht nur nicht trivial ist, sondern darüber hinaus bis heute 

gar keine eigenständige Abgrenzungsmethodik existiert, die der Spezifität zweiseitiger Märkte 

gerecht wird.29 

Tabelle 1: Marktanteile Suchmaschinen im Ländervergleich 2014 in % 

 China Japan Deutschland UK Russland USA Brasilien 

Baidu 56,0 0,8      

Bing 0,7 3,8 2,0 4,9  19,3 2,1 

Google  64,8 94,1 90,5 29,7 67,4 95,3 

Yahoo!  30,1 1,2 3,6  10,0 2,0 

Yandex     60,5   

andere 43,3  2,7 1,0 9,8 3,3 0,6 

Internetabdeckung 46,03 86,03 86,78 89,9 59,27 86,75 53,37 

Auch die sachliche Abgrenzung erweist sich als schwierig, da Google letztlich eine Vielzahl 

von Produkten vertreibt. So stellt sich die Frage welche Märkte voneinander abgegrenzt wer-

den müssen. Betrachtet man ausschließlich den Markt für Onlinewerbung, über den sich 

Google finanziert und seine kostenlosen Dienste subventioniert? Betrachtet man Märkte, die 

durch Googles Einzelprodukte abgedeckt werden? Betrachtet man das Kerngeschäft der Such-

dienstleistung oder ist es für die Feststellung von Marktmacht notwendig, die verschiedenen 

 
29 Suchmaschinen internalisieren letztlich lediglich die direkten und indirekten Netzwerkeffekte zwischen den 
unterschiedlichen Kundengruppen. Allgemein erfolgt die Finanzierung über Werbung, die über suchbegriffspe-
zifische Platzierung zum Kunden gebracht werden soll. Somit ist eine Suchmaschine letztlich eine zweiseitige 
Plattform, die Anbieter und Nachfrager zusammen bringt. Im Falle Googles, die mit Youtube, Google Scholar, 
Google Maps etc. Anbieter einer Vielzahl an Einzelprodukten ist, aber auch mit AdSense und AdWords eigene 
Dienste zur Werbeflächenvermittlung anbieten, kann auch von einer mehrseitigen Plattform gesprochen werden 
(Dewenter 2006; Dewenter et al. 2014; Schmalensee und Evans 2007). 
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Aspekte in einer Analyse zusammenzufassen? Auf die ökonomische Problemstellung der 

Marktabgrenzung konnte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine zufriedenstellende Antwort ge-

funden werden (Haucap und Kehder 2013; Kehder 2013; Noel und Evans 2005). Hiermit stellt 

sich die Frage, ob ein proaktives regulatorisches Eingreifen überhaupt zielführend ist, oder ob 

es nicht vielmehr so ist, dass Meinungsvertreter über ökonomisch schwer haltbare Vermutun-

gen und in Anmaßung die Marktprozesse einschätzen und bewerten zu können bereit sind die 

Märkte in ihrem Interesse zu verzerren und hierfür möglicherweise sogar wohlfahrtsmindernde 

Konsequenzen in Kauf zu nehmen, falls sich ihre Situationseinschätzung am Ende doch als 

falsch herausstellen sollte (Hayek 1974).   

b) Regulierungsargumente und –vorschläge für Google 

Das schwerwiegendste und wohl am häufigsten bemühte Argument, ist der Vorwurf des soge-

nannte Search Bias, also eine bewusste Manipulation der Suchergebnisse durch Google, die 

dazu führt, dass Googles Dienste und Einzelprodukte, darunter auch YouTube, in der organi-

schen Suche prominenter platziert werden als die Produkte konkurrierender Unternehmen 

(Ammori und Pelican 2012; Crane 2012; Goldman 2006). Durch diese Platzierungspraxis ge-

langen somit potenzielle Nutzer eher auf die Seiten Googles, was den Werbewert der Plattform 

erhöht und die Wirkung der indirekten Netzwerkeffekte verstärkt. Die zu vermutenden höheren 

Klickzahlen versprechen Google somit höhere Einnahmen durch die Werbepartner. Durch die 

indirekten Netzwerkeffekte werden Anbieter anderer Suchmaschinen – laut der Regulierungs-

befürworter – darüber hinaus daran gehindert eine ausreichende Größe zu entwickeln, damit 

sie für Google einen ernsthaften Konkurrenten darstellen (Bork und Sidak 2012; Haucap und 

Kehder 2013; Hyman und Franklyn 2013). Da Google seinen Suchalgorithmus jedoch nicht 

offen legt, stellt dieser Vorwurf letztlich lediglich eine nicht verifizierbare Vermutung dar (Bork 

und Sidak 2012). Darüber hinaus muss der Einwand erlaubt sein, warum es Google als Privat-

unternehmen nicht gestattet sein sollte, eigene Produkte stärker in den Vordergrund zu stellen 
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als Angebote fremder Unternehmen. Im Übrigen existieren bspw. mit Yahoo! oder Bing Wett-

bewerber, die sehr ähnliche Produkte am Markt kostenlos anbieten, womit ein Wechsel der 

Suchmaschine, der für den Nutzer mit kaum wahrnehmbaren Kosten verbunden ist, jederzeit 

möglich ist. Von einer Monopolisierung kann hier folglich kaum ausgegangen werden. Viel-

mehr stellt sich die Frage, ob Googles Marktanteil nicht einfach mit einer besseren Qualität im 

Zusammenhang steht (Haucap und Kehder 2013).30 

Ein zweiter zentraler Vorwurf lautet, dass Google als Gatekeeper fungiert.31 Aufgrund der ho-

hen Informations- und Angebotsvielfalt des Internets bedarf es Suchmaschinen, damit Nutzer 

eine sinnvolle Vorauswahl treffen können, bzw. um die gesuchte URL überhaupt zu beziehen 

(Bork und Sidak 2012; Manne und Wright 2011). Durch die Top-Listungen eigener Dienstlei-

tungen werden – so das Argument – fremde Anbieter vom Wettbewerb ausgeschlossen, womit 

die Auflistung der Suchergebnisse bei Google vergleichbar mit einer wesentlichen Einrichtung 

ist  (Bork und Sidak 2012; Pasquale 2011). Ob über diese Argumentation sämtliche Kriterien 

erfüllt sind, so dass ein kartellrechtliches Einschreiten gemäß §19 GWB begründbar ist, stößt 

in der Literatur auf geteilte Meinungen (Bork und Sidak 2012; Crane 2012; Edelman 2011).32 

Unbestreitbar ist sicherlich, dass Googles Werbewert durch die Erhöhung der Klickzahlen an-

steigt, was durch die indirekten Netzwerkeffekte sicherlich dazu führt, dass Google für Werbe-

treibende attraktiver erscheint als Suchmaschinen mit einer geringeren Anzahl an Suchanfra-

 
30 Bei Recherche zeigt sich, dass letztlich auch andere Suchmaschinenanbieter ihre Einzelprodukte, zumindest in 
der nicht-organischen Suche, prominent platzieren. Dies wirft die Frage auf, warum Google diesbezüglich be-
schnitten werden sollte, wenn dies offensichtlich gängige Marktpraxis ist. Außerdem müssen eigene Inhalte mitt-
lerweile optisch hervorgehoben werden, sodass unter der Annahme souveräner Kunden eine Unterscheidung 
der Inhalte problemlos möglich ist. 
31 In seinen Auswirkungen geht dieser Vorwurf in eine sehr ähnliche Richtung wie die Argumentation bzgl. des 
Search Bias. 
32 Die Notwendigkeit regulatorische Maßnahmen zu ergreifen besteht wettbewerbsrechtlich dann, wenn eindeu-
tig aufgezeigt werden kann, dass auf dem betreffenden Markt Marktversagen vorliegt. Gemäß des Essential-
Facilitiy Arguments und des §19 GWB  müssen kartellrechtlich vor allem die folgenden drei Voraussetzungen 
erfüllt sein (Areeda 1989; Cotter 2008; Haucap und Kehder 2013): 
1. Über die wesentliche Einrichtung besteht ein unbestreitbares Monopol. 
2. Dieses unbestreitbare Monopol ist zusätzlich fundamental für vor- und nachgelagerte Märkte. 
3. Eine Zugänglichkeit für die wesentliche Einrichtung muss für die beteiligten Marktseiten zumindest theoretisch 
möglich sein. 
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gen. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Google mit den vielen, kostenlosen Einzel-

produkten einen großen Aufwand betreibt, um den hohen Marktanteil (siehe Tabelle 1) und 

somit diese Attraktivität für die Werbenden zu erreichen. Dies funktioniert nur, wenn Google 

es schafft, die Nutzer beider Seiten für sich zu gewinnen. Sollte dies nicht der Fall sein, würde 

sowohl die Finanzierung der Einzelprodukte als auch das Interesse der Werbebranche wegbre-

chen.33 Ganz davon abgesehen bleibt es den Nutzern überlassen, ob sie über Google die ge-

wünschten Homepages aufrufen, die URLs direkt in die Steuerungsleiste eingeben oder über 

andere Suchmaschinen gehen. Eine Ausschließbarkeit bei der Verwendung Googles und seiner 

Dienste ist an dieser Stelle wiederum nicht auszumachen, da ein Wechsel für den Nutzer jeder-

zeit und zu kaum spürbaren Kosten möglich ist (Haucap und Kehder 2013). Nach Manne und 

Wright 2011 kann außerdem davon ausgegangen werden, dass eine ausreichende Größe auch 

bei konkurrierenden Suchmaschinen längst erreicht wurde, so dass Skaleneffekte erzielt wer-

den können. Hierfür spräche abermals, dass Wettbewerber, wie Yahoo! oder Bing, längst ähn-

liche kostenlose Einzelprodukte anbieten. 

Ein weiterer (inhaltlich ähnlicher) häufig angeführter Aspekt in der Google-Debatte lautet, dass  

Google über Skaleneffekte den Marktanteil der Suchmaschine und seiner Einzelprodukte über 

deren Suchmaschinenplatzierung erhöht und auf diesem Wege die Mitbewerber und deren Pro-

dukte am Wachstum hindere (Bork und Sidak 2012; Haucap und Kehder 2013; Manne und 

Wright 2011, 2010; Pollock 2009). Zwar herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass Suchma-

schinen eine ausreichende Nutzeranzahl aufweisen müssen, damit sie einen ernstzunehmenden 

Marktteilnehmer darstellen können, allerdings ist diese Mindestgröße nicht quantitativ fixiert 

(Haucap und Kehder 2013).  Google hat auf einigen nationalen Märkten unfraglich Größen-

vorteile gegenüber seinen Konkurrenten. Ob in diesem Zusammenhang jedoch von einer 

 
33 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass sich aus Sicht der Verfassenden die Konsequenz bei 
Umkehrung der Kausalkette kaum ändern würde. Letztlich stehen wir auch in diesem Fall vor einem Chicken-Egg-
Problem, bei dem wir kaum eindeutig identifizieren können, ob nun die Konsumierenden oder die Werbetrei-
benden Ausgangspunkt neuer Entwicklungen sind. 
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marktbeherrschenden Position gesprochen werden kann, kann kaum zweifelsfrei festgestellt 

werden. Außerdem gehen nicht wenige Ökonomen davon aus, dass auch Googles Konkurren-

ten längst eine ausreichende Größe entwickelt haben, um am Wettbewerb teilnehmen zu kön-

nen (Haucap und Kehder 2013; Manne und Wright 2011 und vgl. den vorherigen Abschnitt).34 

Bork und Sidak 2012 hinterfragen darüber hinaus sogar, ob die existierenden Skaleneffekte 

überhaupt ausreichen, damit diese wie eine Markteintrittsbarriere wirken können. Ein regula-

torischer Eingriff ist ohne eine zweifelsfreie Feststellung der Wirkungsrichtung somit schwie-

rig zu rechtfertigen. Letztlich bleibt in diesem Zusammenhang die Feststellung des abnehmen-

den Grenznutzens bei der Informationsverarbeitung, während die Grenzkosten ansteigen. So-

mit kann bzgl. der Informationsverarbeitung zur Optimierung von Suchergebnissen und indi-

viduellen Werbeplatzierung ab einer gewissen Größe kein Zusatznutzen aus einem weiteren 

Nutzer gezogen werden.   

Darüber hinaus soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass die Vergangenheit gezeigt 

hat, dass das Internet ein äußerst dynamischer Markt ist, der immer wieder größeren Umwäl-

zungen unterlegen war und hohe Marktanteile langfristig nicht gehalten werden konnten. Dies 

zeigt bspw. der Fall des Microsoft Explorer (u.a. Davis und Murphy 2000; Klein 2001; Nale-

buff 2004), aber auch auf dem Suchmaschinenmarkt rechnete vor 15 Jahren noch niemand 

damit, dass die Firma Google auf absehbare Zeit Yahoo! den Rang ablaufen könnte (u.a. Ferrier 

et al. 1999; Eisenhardt und Martin 2000; Rindova und Kotha 2001; Stross 1998). Letztlich 

bleibt festzuhalten, dass auf dem Markt für Kunden kaum Wechselkosten existieren, so dass 

davon auszugehen ist, dass Kunden einfach die Plattform Google verlassen würden, wenn die 

Qualität der angebotenen Dienstleistungen unter die Güte von Konkurrenzprodukten absinken 

würde. 

 
34 Nach Haucap und Kehder 2013 besaß Yahoo! in diesem Jahr die gleiche Anzahl an Nutzern wie Google zwei 
Jahre zuvor. 
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Abschließend soll hier der der Vorwurf, dass Google Exklusivverträge mit Herstellern von End-

geräten abschließt, besprochen werden. Konkret lautet der Vorwurf, dass Google seinen Markt-

anteil und somit auch den Marktanteil der eigenen Produkte (damit auch YouTube) durch die 

Vorinstallation entsprechender Applikationen auf Android Systemen erhöht, um auf diesem 

Wege seinen Marktanteil auszudehnen und damit andere Wettbewerber am Wachstum hindere 

(Bork und Sidak 2012; Manne und Wright 2011).35 Diesem Vorwurf muss an dieser Stelle ein-

deutig widersprochen werden, da es sich nicht um Exklusivverträge handelt, sondern lediglich 

um Default Verträge, wie auch Haucap und Kehder (2013) feststellen. Über den Google Play 

Store sind Applikationen für andere Suchmaschinenhersteller und deren Einzelprodukte kos-

tenlos verfügbar, womit auch auf mobilen Endgeräten ein Anbieterwechsel mit lediglich gerin-

gen Kosten verbunden ist.36 Bei genauerer Betrachtung des Vorwurfs über den Abschluss von 

Default-Verträgen zeigt sich außerdem, dass Google den Endgeräteherstellern für die Vorin-

stallation ihrer Produkte einen fixierten Betrag zahlt, der Bestandteil eines Kontraktes ist. Es 

existiert somit offensichtlich ein Markt und Konkurrenten könnten in die Vertragsverhandlun-

gen einsteigen und eine Verbreitung ihrer Produkte erwirken, indem sie Google in entsprechen-

den Verhandlungen einfach überbieten. (Bork und Sidak 2012; Haucap und Kehder 2013) 

Aus diesen Vorwürfen heraus bildeten sich in der Vergangenheit vor allem zwei zentrale Regu-

lierungsvorschläge für Google. Der erste Vorschlag lautet, dass man das allgemeine und be-

zahlte Suchgeschäft vom spezialisierten und unbezahlten trennen solle (Ammori und Pelican 

2012). Dieser Vorschlag beruht vor allem auf der Annahme, dass durch die vertikale Integration 

von Google Markteintrittsbarrieren aufgebaut werden, die Konkurrenten am Wettbewerb hin-

 
35 Dieser Vorwurf bezieht sich vor allem auf Android Systeme. An dieser Stelle sei jedoch darauf verwiesen, dass 
Android von Google entwickelt wurde, sie also letztlich spezielle Applikationen für ihr eigenes System zur Verfü-
gung stellt. 
36Alternativ sind am Markt beispielsweise iOS, BlackBerry OS oder auch Windows als Betriebssysteme für mobile 
Endgeräte erhältlich. Informationen zu den einzelnen Betriebssystemen und deren Voreinstellungen finden sich 
auf den jeweiligen Homepages der Anbieter. 
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dern (Manne und Wright 2011). Dieser Eingriff hätte somit direkte Folgen für die Einzelpro-

dukte Googles und somit auch direkte Auswirkungen auf YouTube, da spezialisierte Suche un-

terbunden wird und eine Quersubventionierung kostenloser Angebote für den Nutzer nicht wei-

ter zur Verfügung stünde. Zahlreiche Autoren verweisen vor diesem Hintergrund auf die nega-

tiven Folgen für die Konsumentenwohlfahrt und betonen die Gefahr, dass im Rahmen der Pro-

duktentwicklung Innovationsanreize durch die Regulierung zerstört werden würden (Ammori 

und Pelican 2012; Manne und Wright 2011). 

Ein weiterer Vorschlag lautet, dass über eine Regulierung des Suchalgorithmus Google an einer 

bevorzugten Behandlung seiner Einzelprodukte gehindert werden soll. Letztlich resultiert die-

ser Vorschlag aus der Bestrebung das Ergebnis von Suchmaschinenanfragen transparent zu ma-

chen. Jedoch ist die Unterstellung der Manipulation der Suchergebnisse, wie bereits erläutert, 

lediglich eine Vermutung, solange Google seinen Suchalgorithmus nicht veröffentlicht. Dieser 

stellt allerdings ein Unternehmensgeheimnis dar, bei dem sich die Frage stellt, ob man Google 

zur Offenlegung überhaupt zwingen kann – schließlich erwartet auch niemand von Coca Cola, 

dass das Unternehmen Mitbewerbern seine Rezeptur verrät. Darüber hinaus kann bis jetzt nicht 

ausgeschlossen werden, dass alternativen Maßnahmen, wie bsp. neutrale Listungen (Ammori 

und Pelican 2012; Grimmelmann 2011; Manne und Wright 2011) oder ein Rotationsprinzip 

(Kuhn 2014) zu Qualitätseinbußen in der Suche führen. Außerdem müsste eine Transparenz 

für den gesamten Suchmaschinenmarkt gelten, damit Google keinen Wettbewerbsnachteil er-

leidet, womit sich die Frage stellt, ob eine Regulierung überhaupt zielführend ist oder der alte 

Status Quo nicht vielmehr erhalten bleibt. In diesem Fall würde sich die Frage nach der Ver-

hältnismäßigkeit einer Regulierung stellen, die Kosten verursacht, Wohlfahrt möglicherweise 

mindert, aber nicht unbedingt zu Änderungen in der Marktstruktur führt (Haucap und Kehder 

2013).37  

 
37 Eine detaillierte Betrachtung zur Fragestellung nach der Suchneutralität findet sich auch bei: Argenton und 
Prüfer 2011; Bork und Sidak 2012; Crane 2012; Edelman 2011; Goldman 2006; Grimmelmann 2007  
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Wie auch immer, sämtliche Vorschläge hätten voraussichtlich zur Folge, dass weniger Personen 

bei YouTube „landen“, sodass YouTubes Attraktivität für die Werbebranche cetris paribus sin-

ken dürfte.    

c) Ein neuer Beitrag zur Regulierungsdebatte 

So lange nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass Googles Marktposition auf 

marktinkonformes Verhalten des Unternehmens zurückzuführen ist, sollte man einem regulie-

rungsökonomischen Eingriff kritisch gegenüberstehen. Denn Google kann attestiert werden, 

dass sie sich auf Grundlage einer Vielzahl von Innovationsprozessen ihre Stellung am Markt 

erarbeitet hat und von der Unternehmung positive Wohlfahrtseffekte ausgehen, die im Regu-

lierungsfall mit der Zerstörung von Innovationsanreizen ebenfalls eingebüßt werden würden 

(Manne und Wright 2010). Diese Aussage besitzt ihre Gültigkeit letztlich nicht nur für Googles 

Kerngeschäft, sondern auch für seine übrigen Angebote, wie u.a. auch YouTube eines ist. Wie 

im ersten Teil dieses Beitrags dargelegt, sind im Laufe der letzten Jahre im Rahmen der Etab-

lierung YouTubes vollkommen neue Märkte entstanden, die, isoliert von Google betrachtet, 

ihrerseits positive Wohlfahrtseffekte hervorrufen. Czernich et al. 2009 haben in einer techno-

logieökonomischen Untersuchung festgestellt, dass eine zusätzliche Marktdurchdringung von 

Breitbandanschlüssen um 10 Prozentpunkte zu einem BIP-Wachstum von mindestens 0,9 Pro-

zentpunkten führt.38 Googles Angebote, gestützt sicherlich auch durch das Videoportal Y-

ouTube, sind für eine verstärkte Nachfrage solcher technologischer Innovationen sicherlich 

förderlich. 

 
38 Die Untersuchung erfolgte zwischen 1996 und 2008 und berücksichtige 20 OECD-Länder. Falck et al. 2013 zei-
gen in einer Untersuchung der Nachfrageseite von Telekommunikationsinnovationen, dass das Angebot solcher 
wachstumsorientierten technologischen Neuerungen zwar bereit steht, jedoch nicht ausreichend nachgefragt 
wird, damit die möglichen Produktivitäts- und Wachstumssteigerungen vollkommen ausgenutzt werden. Als ent-
scheidenden Treiber für eine Nachfragesteigerung machen sie neben E-Mail-Diensten, und elektronischen Job-
börsen vor allem auch Suchmaschinen und Videoplattformen aus. 
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Letztlich stellt sich die Frage, warum es nicht ausreichend sein kann, dass Google dazu ver-

pflichtet wird, unternehmenseigene Inhalte kenntlich zu machen. Dem souveränen Konsumie-

renden sollte zugetraut werden, dass dieser selbst eine Entscheidung treffen kann, wie er seine 

Konsumnachfrage decken möchte und welche Plattform ihm den höchsten Nutzen generiert. 

Ebenso sind Werbetreibende nicht verpflichtet ihre Anzeigen über Google bzw. YouTube zu 

schalten, außerdem sollte auch immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 

gestellt werden. Ein staatlicher Akteur wird kaum in der Lage sein den gesamten Marktprozess 

zu überblicken und etwaige wohlfahrtssenkende Geschäftsgebaren des Unternehmens konkret 

zu identifizieren und in der Folge seine Lenkungsfunktion korrekt auszuüben. Vielmehr konnte 

Smith (2002, 2009) im Rahmen seines Ansatzes zur ökologischen Rationalität zeigen, dass sich 

Entscheidungsträger in ihren Partialproblemen soweit optimieren, dass global gleichgewich-

tige Zustände auf den betreffenden Märkten erzielt werden können, ohne dass die Akteure über 

die vor- und nachgelagerten Stufen vollständig informiert wären. Das notwendige Wissen ist 

somit dezentral verteilt und kann nicht in einem zentralen Akteur akkumuliert werden. Der 

Glaube, dass eine staatliche Behörde bessere Entscheidungen als ein dynamischer, funktionie-

render Markt trifft, ist letztlich wohlfahrtsgefährdend (Hayek 1974). Die zu erwartenden Kon-

sequenzen einer Google-Regulierung für YouTube stellt sich aus Sicht der Verfassenden wie 

folgt dar: Veränderungen (zu Ungunsten der Google-Produkte) in der Auflistung der Sucher-

gebnisse – wie eine neutrale Listung oder das Rotationsprinzip – hätten zur Folge, dass weniger 

Personen, die im Internet surfen, YouTube verwenden. Dadurch würde YouTubes Attraktivität 

für die Werbebranche sinken. Somit können auch weniger Werbeeinnahmen an die Videokünst-

ler weitergeleitet werden. Dies dürfte zumindest bei einigen Videokünstlern dazu führen, dass 

weniger Videos produziert werden bzw. werden können, weil die Veröffentlichung der Videos 

nicht mehr zur Finanzierung des Lebens ausreicht. Zudem fehlt ein Teil des Publikums, 

wodurch der Anreiz, YouTube als Plattform zu nutzen, zusätzlich abnehmen dürfte. Da sich die 
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MCNs ebenfalls hauptsächlich durch die Werbeeinnahmen finanzieren, ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass deren Geschäftsgrundlage in diesem Zuge ebenfalls ausgehebelt wird. Im äu-

ßersten denkbaren Szenario würde der Markt der MCNs wieder komplett verschwinden. Dies 

hätte wiederum negative Folgen für die Anzahl und Qualität der hochgeladenen Videos. Als 

Konsequenz dürfte sich die Größe des Publikums und mittelbar YouTubes Attraktivität für die 

Werbebranche weiter reduzieren. An dieser Stelle beginnt die Kausalkette von vorne.   

Wie ersichtlich sein sollte, läuft die Argumentation darauf hinaus, dass die indirekten Netzwer-

keffekte nicht mehr wie bisher genutzt werden können und aus dieser Entwicklung ein Wohl-

fahrtsverlust aufgrund der eingeschränkten Internalisierung, der Schrumpfung oder dem mög-

lichen Wegfall einer neuen Branche und dem Abbau von Innovationsanreizen, resultieren 

dürfte. Sollte darüber hinaus eine Quersubventionierung untersagt sein, bestünde nicht einmal 

die Möglichkeit, YouTube durch diese Finanzierung auf dem aktuellen Niveau zu erhalten. 

Davon abgesehen ist es fraglich, ob dies für Google überhaupt sinnvoll wäre. 

Wie dargelegt wurde, ist eine mögliche Regulierung von Google bereits umstritten, wenn le-

diglich Google an sich betrachtet wird. Diese Arbeit sollte aber gezeigt haben, dass eine Regu-

lierung darüber hinaus erhebliche Auswirkungen auf verbundene Märkte haben dürfte. Es sollte 

daher versucht werden, solche Folgen bei den Regulierungsüberlegungen zu berücksichtigen, 

da es ansonsten zu Kollateralschäden kommen könnte, die nicht beabsichtigt, aber unvorteil-

haft für die Gesellschaft wären. Betont sei, dass wir in dieser Arbeit ausschließlich YouTube 

betrachtet haben. Ungewollte Konsequenzen für weitere verbundene Märkte müssten selbstre-

dend ebenfalls durchdacht werden.  
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5. Schlussbetrachtung 

YouTube ist in knapp 10 Jahren von einer Videoplattform, auf der Privatpersonen Videos hoch-

geladen haben, zu einer wirtschaftlich bedeutenden Konkurrenz für die etablierte Unterhal-

tungsbranche aufgestiegen. In diesem Zeitraum vollzog YouTube einige Wandel: Gestartet ist 

YouTube als mehr oder weniger klassischer zweiseitiger Markt. Durch den ausgeklügelten Ein-

bezug der Werbebranche wurde YouTube zu einer dreiseitigen Plattform. Auf dieser Grundlage 

konnten mit Multi-Channel Networks Strukturen wachsen, die zu einer zunehmenden Profes-

sionalisierung und zu wachsender wirtschaftlicher Relevanz führten.   

Nichtsdestotrotz ist YouTube noch immer ein sehr junges Phänomen, das im Vergleich mit den 

deutschen TV-Sendern moderate Umsätze mit Werbung erzielt (IP Deutschland 2015). Das Po-

tenzial, die etablierten, werbefinanzierten Medien einzuholen, dürfte aber grundsätzlich gege-

ben sein. Dafür spricht auch, dass in jüngster Zeit erste YouTube-Stars neben der Tätigkeit 

auf„ihrer“ Plattform auch die konservativen Medien für sich erschlossen haben – und gleich-

zeitig die Vorteile wie zum Beispiel hohe Abonnentenzahlen weiter für sich nutzen –, wie am 

Erscheinen des ersten Kinofilms von und mit erfolgreichen Videokünstlern (aber auch etablier-

ten Schauspielern) zu sehen ist, der Ende Juli 2015 in den deutschen Kinos anläuft (Welt.de 

2015). Ebenfalls scheint die deutsche Politik die gestiegene Relevanz erkannt zu haben, sodass 

ein Interview zwischen der deutschen Bundeskanzlerin und einem YouTube-Star realisiert 

wurde (faz.net 2015a).  

Wie auch immer man zu YouTube und den dort veröffentlichen Inhalten stehen mag, diese 

Entwicklung in vergleichsweise kurzer Zeit kann grundsätzlich als bemerkenswerte Leistung 

anerkannt werden.  

Wir sehen allerdings die potenzielle Gefahr, dass eine Google-Regulierung eine gar nicht be-

absichtigte Wirkung auf YouTube und die verbundenen Märkten haben kann, wodurch die im 

Beitrag dargestellte Entwicklung torpediert werden könnte, weil die bisherige Geschäftsgrund-



- 29 - 

 
 

lage verloren ginge. Wie gezeigt, liegt dies maßgeblich in der Aushebelung der indirekten Netz-

werkeffekte begründet. Durch eine Regulierung Googles würden die indirekten Netzwerkef-

fekte zerschlagen werden, womit eine ökonomisch begründbare Quersubventionierung der 

kostenlosen Angebote für den Konsumenten durch die Werbetreibenden nicht weiter möglich 

und eine Aufrechterhaltung der googleeigenen Dienste entgegen der eigentlichen Marktnach-

frage nicht weiter gewährleistet ist. Die Märkte, die durch die Videoplattform YouTube direkt 

geschaffen wurden, aber auch die Märkte, die mit YouTube im engen Zusammenhang stehen, 

würden aus Sicht der Verfassenden in Folge der Regulierungsmaßnahme zerstört, wodurch po-

sitive Wohlfahrtseffekte vernichtet würden, ohne dass eine faktische Notwendigkeit eines Ein-

griffs durch den Nachweis eines marktschädigenden Geschäftsgebarens Googles überhaupt 

zweifelsfrei aufgezeigt werden kann.  
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